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E r s t e r  T e i l  
Grundsätzliche Bestimmungen 
Aufgaben der Arbeitsgerichte

§ 1
Die Arbeitsgerichte haben durch ihre Rechtsprechung 

das sozialistische Arbeitsrecht durchzusetzen, die 
Ursachen von Arbeitsstreitfällen aufzudecken und sich 
für ihre Beseitigung einzusetzen. Sie nehmen hierdurch 
unmittelbar Einfluß auf die Festigung und Weiterent
wicklung der sozialistischen Arbeitsverhältnisse und die 
Erfüllung der Volkswirtschaftspläne. Hierbei arbeiten 
sie mit den örtlichen Organen der Staatsmacht und 
den Gewerkschaften zusammen und stützen sich auf 
die umfassende Mitarbeit der Werktätigen.

§ 2
Die Arbeitsgerichte haben bei ihrer Tätigkeit zur 

Verwirklichung der sozialistischen Gesetzlichkeit die 
örtlichen Verhältnisse und die in den Beschlüssen der 
örtlichen Organe der Staatsmacht enthaltenen Aufgaben 
zu berücksichtigen und zu ihrer Lösung beizutragen. Die 
dabei gewonnenen Erfahrungen vermitteln sie den 
Volksvertretungen und ihren Ständigen Kommissionen 
sowie den auf dem Gebiet des Arbeitsrechts tätigen 
staatlichen Organen. In ihrer Rechenschaftslegung vor 
den Volksvertretungen berichten die Arbeitsrichter über 
die Anwendung des sozialistischen Arbeitsrechts, in den 
Betrieben sowie über die Tätigkeit des Gerichts zur 
Untersuchung, Entscheidung und Vermeidung von 
Arbeitsstreitigkeiten.

§ 3
(1) Die Arbeitsgerichte wirken gemeinsam mit den 

Gewerkschaften für die freiwillige und bewußte Ein
haltung des sozialistischen Arbeitsrechts durch die 
Werktätigen.

(2) Die zuständigen Vorstände des Freien Deutschen 
Gewerkschaftsbundes haben das Recht, sich von den 
Arbeitsrichtern über ihre Tätigkeit, über die Anwen
dung des sozialistischen Arbeitsrechts in den Betrieben 
und über die Mitwirkung der Gewerkschaften im 
arbeitsgerichtlichen Verfahren berichten zu lassen.

(3) Die Gewerkschaften haben das Recht, zur Erfül
lung ihrer satzungsmäßigen Aufgaben und zur Wahr
nehmung der Interessen der Werktätigen in arbeits
gerichtlichen Verfahren insbesondere Gutachten zu er
statten, Empfehlungen zur Sachaufklärung zu geben 
und Beweisanträge zu stellen sowie die Beibringung 
von Unterlagen und den Ausspruch einer Gerichtskritik 
zu beantragen.

§ 4
Die Arbeitsgerichte unterstützen die betrieblichen 

Gewerkschaftsleitungen bei der Anleitung der Konflikt
kommissionen. Sie vermitteln den Mitgliedern der 
Konfliktkommissionen ihre «Arbeitserfahrungen, laden 
sie zur Teilnahme an der Verhandlung grundsätzlicher 
Arbeitsstreitfälle ein und werten mit ihnen die den 
jeweiligen Betrieb betreffenden arbeitsgerichtlichen 
Verfahren aus. Die Arbeitsgerichte wirken bei der 
Qualifizierung der Mitglieder der Konfliktkommissio
nen auf dem Gebiet des Arbeitsrechts mit.

Errichtung, Besetzung und Leitung der Arbeitsgerichte

§ 5
(1) Für jeden Kreis wird ein Kreisarbeitsgericht, für 

jeden Bezirk ein Bezirksarbeitsgericht errichtet. Der 
Vorsitzende des Komitees für Arbeit und Löhne kann 
im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden des Rates des

Bezirkes und dem Bezirksvorstand des Freien Deutschen 
Gewerkschaftsbundes bestimmen, daß für mehrere 
Kreise ein Arbeitsgericht gebildet wird.

(2) Der Direktor des Kreisarbeitsgerichts kann an
ordnen, daß an anderen Orten des Gerichtsbezirkes 
Gerichtstage abzuhalten sind.

(3) Die Arbeitsrichter haben regelmäßig am Sitz des 
Gerichts sowie in anderen Orten und in den sozialisti
schen Betrieben des Gerichtsbezirkes Sprechstunden 
abzuhalten.

§ 6
(1) Der Vorsitzende des Komitees für Arbeit und 

Löhne bestimmt die Zahl der Richter und Schöffen an 
den einzelnen Arbeitsgerichten und ernennt die Direk
toren und ihre Stellvertreter.

(2) Die Wahl der Richter und Schöffen erfolgt nach 
einer besonderen Wahlordnung.

(3) Die Arbeitsgerichte entscheiden in der Besetzung 
mit einem Arbeitsrichter als Vorsitzenden und zwei 
Schöffen.

§ 7
(1) Die Schöffen nehmen mit den gleichen Rechten 

und Pflichten wie die Arbeitsrichter an der gesamten 
Tätigkeit des Gerichts teil. Sie haben die besondere 
Aufgabe, die Verbindung zwischen den Werktätigen 
ihrer Betriebe und den Arbeitsgerichten zu festigen.

(2) Die Arbeitsrichter sind verpflichtet, den Schöffen 
bei der Ausübung ihrer Funktion jede Hilfe und Unter
stützung zu gewähren. Sie sind insbesondere für eine 
planmäßige Qualifizierung der Schöffen und für die 
Anleitung der Schöffenaktivs verantwortlich.

§ 8
Das Komitee für Arbeit und Löhne hat folgende 

Aufgaben:
1. die Wahl der Arbeitsrichter in Zusammenarbeit mit 

dem Freien Deutschen Gewerkschaftsbund vor
zubereiten;

2. die Arbeitsrichter zu qualifizieren;
3. die Statistik über die Tätigkeit der Arbeitsgerichte 

zusammenzufassen und in Zusammenarbeit mit 
dem Senat für Arbeitsstreitigkeiten beim Obersten 
Gericht auszuwerten;

4. die Arbeitsgerichte anzuleiten und zu kontrollieren 
bei
a) der Arbeit mit den Schöffen,
b) der Führung der Statistik über die Tätigkeit der 

Arbeitsgerichte,
c) der vorbeugenden, insbesondere der rechts- 

aufklärenden Tätigkeit,
d) der Zusammenarbeit mit den örtlichen Organen 

der Staatsmacht;
5. gemeinsam mit dem Senat für Arbeitsstreitigkeilen 

beim Obersten Gericht den Erfahrungsaustausch 
der Arbeitsgerichte durchzuführen.

§ 9
(1) Das Oberste Gericht leitet durch die planmäßige 

Kassationstätigkeit sowie durch den Erlaß von Richt
linien auf dem Gebiet des Arbeitsrechts die Recht
sprechung der Kreis- und Bezirksarbeitsgerichte an. Es 
arbeitet hierbei eng mit dem Komitee für Arbeit und 
Löhne und dem Bundesvorstand des Freien Deutschen 
Gewerkschaftsbundes zusammen.

(2) Der Senat für Arbeitsstreitigkeiten beim Obersten 
Gericht kann im Kassationsurteil die arbeitsgerichtliche 
Entscheidung bestätigen oder sie durch eine andere


